
 

 
 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 15.03.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Stadt Oberhausen 
Oberbürgermeister Klaus Wehling 
Telefax 0208 825 2755 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Ihren diensthabenden Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes des 
Ordnungsamtes am 10.03.2007 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wehling! 

Ich vertrete die Interessen der Familie Geiselbacher. Sie hat mich beauftragt, Ihnen zu schreiben. 
Das Ehepaar Geiselbacher hat mir eine Vollmacht erteilt, die ich Ihnen auf Verlangen vorlegen 
werde. 

An der Straße Vennepoth befindet sich ein öffentlicher Bolzplatz. Ein Bolzplatz ist ein kleiner Fuß-
ballplatz, der von einem scheppernden Ballfanggitter eingefaßt ist. Auf den Bolzplätzen unserer 
Stadt dürfen Kinder bis zu 14 Jahren werktags von 9 bis 13 und von 15 bis 20 Uhr Fußball spielen. 

Am Sonnabend, dem 10.03.2007, wurde auf dem Bolzplatz Vennepoth nach Anbruch der Mittags-
ruhe um 13 Uhr widerrechtlich gebolzt. Nach zwei erfolglosen Eigeneinsätzen verständigte der An-
wohner Geiselbacher die Polizei. 

Der Dienstgruppenleiter der polizeilichen Leitstelle entschied, daß dies ein Einsatz für den 24-
Stunden-Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes der Stadt Oberhausen sei. Es ist nämlich so, daß 
originär nicht die Polizei, sondern die Stadt Oberhausen dafür zuständig ist, bei Verstößen gegen die 
Ruhezeiten einzuschreiten. Dies ist Ihnen aus Gesprächen und Vereinbarungen mit dem Polizeiprä-
sidium Oberhausen bekannt. Die Polizei schreitet bei Störungen außerhalb der Nutzungszeiten des 
Bolzplatzes nur dann ein, wenn Hilfe von der originär zuständigen Behörde – der Stadt Oberhausen 
– nicht oder nicht rechtzeitig zu erwarten ist. 

Die Polizei verständigte unverzüglich telefonisch Ihren diensthabenden Beamten. 

Ihr diensthabender Beamter ließ sich allerdings nicht am Bolzplatz blicken. Bis zum Ende der Mit-
tagspause wurde der widerrechtliche Bolzbetrieb mit der entsprechenden Lärmentwicklung fortge-
setzt, so daß sich die Anwohner nicht in ihrem Garten erholen konnten. 

Wir verlangen Aufklärung: Wieso nahm Ihr Bereitschaftsbeamter den Einsatz am Vennepoth nicht 
wahr? Im Hinblick auf den Abgleich mit zukünftigen Dienstpflichtverletzungen erwarten wir von 
Ihnen ferner die Offenlegung des Namens Ihres diensthabenden Mitarbeiters. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 



 

 
 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 16.03.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Stadt Oberhausen 
Oberbürgermeister Klaus Wehling 
Telefax 0208 825 2755 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Ihren diensthabenden Mitarbeiter des Bereitschaftsdienstes des 
Ordnungsamtes am 11.03.2007 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wehling! 

Ich vertrete die Interessen der Familie Geiselbacher. Sie hat mich beauftragt, Ihnen zu schreiben. 
Das Ehepaar Geiselbacher hat mir eine Vollmacht erteilt, die ich Ihnen auf Verlangen vorlegen 
werde. 

An der Straße Vennepoth befindet sich ein öffentlicher Bolzplatz. Ein Bolzplatz ist ein kleiner Fuß-
ballplatz, der von einem scheppernden Ballfanggitter eingefaßt ist. Auf den Bolzplätzen unserer 
Stadt dürfen Kinder bis zu 14 Jahren werktags von 9 bis 13 und von 15 bis 20 Uhr Fußball spielen. 

Am Sonntag, dem 11.03.2007, wurde auf dem Bolzplatz Vennepoth ab 13:45 bis nach 17:15 un-
unterbrochen widerrechtlich gebolzt. Der Anwohner Geiselbacher rief insgesamt dreimal die Polizei 
zur Hilfe. 

Der Dienstgruppenleiter der polizeilichen Leitstelle entschied, daß dies ein Einsatz für den 24-
Stunden-Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes der Stadt Oberhausen sei. Es ist nämlich so, daß 
originär nicht die Polizei, sondern die Stadt Oberhausen dafür zuständig ist, bei Verstößen gegen die 
Ruhezeiten einzuschreiten. Dies ist Ihnen aus Gesprächen und Vereinbarungen mit dem Polizeiprä-
sidium Oberhausen bekannt. Die Polizei schreitet bei Störungen außerhalb der Nutzungszeiten des 
Bolzplatzes nur dann ein, wenn Hilfe von der originär zuständigen Behörde – der Stadt Oberhausen 
– nicht oder nicht rechtzeitig zu erwarten ist. 

Alle drei Hilferufe gab die Polizei telefonisch an Ihren Bereitschaftsbeamten weiter.  

Ihr diensthabender Beamter ließ sich allerdings im Laufe des Sonntags kein einziges Mal am Bolz-
platz blicken. Bis nach 17:15 wurde der widerrechtliche Bolzbetrieb mit der entsprechenden Lärm-
entwicklung fortgesetzt, so daß sich die Anwohner nicht in ihrem Garten erholen konnten. 

Wir verlangen Aufklärung: Wieso nahm Ihr Bereitschaftsbeamter den Einsatz am Vennepoth nicht 
wahr? Im Hinblick auf den Abgleich mit zukünftigen Dienstpflichtverletzungen erwarten wir von 
Ihnen ferner die Offenlegung des Namens Ihres diensthabenden Mitarbeiters. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 







 

 
 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 17.04.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Stadt Oberhausen 
Oberbürgermeister Klaus Wehling 
Telefax 0208 825 5000 

Dienstaufsichtsbeschwerden vom 15.03.2007 und 16.03.2007 
Ihr Schreiben vom 12.04.2007 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wehling! 

Ihre Fachverwaltung hat Sie falsch informiert. Wir haben nämlich keine Antwort auf die vorigen 
Dienstaufsichtsbeschwerden bekommen. 

Im Schreiben vom 13.12.2005 (Bearbeiter: Reiner Süselbeck, Unterzeichner: Horst Ohletz) steht: 

„Aus Ihrem Vorbringen geht in keiner Weise hervor, daß die von Ihnen geschilderte Situation für 
Sie eine eigene Rechtsbetroffenheit darstellt. Vielmehr war nach Ihrem Schreiben Herr Geiselba-
cher der betroffene Bürger. Aus dem genannten Grund werde ich die von Ihnen eingereichte 
Dienstaufsichtsbeschwerde inhaltlich nicht beantworten.“ 

(S. 3 unter http://home.arcor.de/spielplatzob/dab20051103a.pdf) 

Darauf legte ich die Vollmacht der Familie Geiselbacher vor. Trotzdem blieb die Fachverwaltung 
die Antwort schuldig. 

Herr Wehling, Sie sind nun informiert, daß die Dienstaufsichtsbeschwerden aus 2005 und 2006 we-
gen Nichteinschreitens des Bereitschaftsdienstes am Bolzplatz ebensowenig beantwortet sind wie 
die jüngsten Beschwerden vom 15. und 16.03.2007. 

Ihre Mitarbeiter Horst Ohletz und Reiner Süselbeck halten die Anwohner der Bolzplätze zum Nar-
ren: Zuerst verweigern sie die Antwort, und dann behaupten sie, sie hätten geantwortet. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 



 

 
 

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 16.05.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Telefax 0211 475 2671 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T. S. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J. R. 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Stadt Oberhausen weigert sich, die beigefügten Dienstaufsichtsbeschwerden zu beantworten. 

Ordnungsgemäße Bevollmächtigung versichere ich Ihnen. Die Vollmacht der Familie Geiselbacher 
kann ich Ihnen auf Verlangen nach § 14 (1) Verwaltungsverfahrensgesetz schriftlich vorlegen. 

Ich beantrage, daß Sie die Stadt Oberhausen nun auffordern, die Dienstaufsichtsbeschwerden zu 
prüfen und uns das Ergebnis schriftlich mitzuteilen (siehe Bundesverfassungsgericht 1 BvR 162/51). 

Wegen des bevorstehenden Verfahrens ... gegen Frau Miriam Tien und Frau Dr. Linzenich möchte 
ich Sie bitten, diese Mitarbeiterinnen nicht mehr mit meinem Anliegen zu betrauen. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
Anlage (2 Seiten) 
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Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 28.06.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 
Herrn Dr. Patrick Ebbing 
 
Telefax 0211 475 2488 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T. S. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J. R. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.04.2007 gegen Herrn R. S. 
Meine Schreiben vom 16.05.2007 und 02.06.2007 
Ihr Schreiben vom 12.06.2007 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 
Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 
schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-
sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-
sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 
es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 
vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-
scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 
auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-
richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-
pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-
tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-
letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 
können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 
wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 
Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-
läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 
Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 
schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 
könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 
Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-
sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 
ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 
auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-
nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 
h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-
schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-
fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 28.06.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Herrn Dr. Patrick Ebbing 

 

Telefax 0211 475 2488 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J. R. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.04.2007 gegen Herrn R. S. 

Meine Schreiben vom 16.05.2007 und 02.06.2007 

Ihr Schreiben vom 12.06.2007 

2. Zustellung am 27.07.2007 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 28.06.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Herrn Dr. Patrick Ebbing 

 

Telefax 0211 475 2488 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J. R. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.04.2007 gegen Herrn R. S. 

Meine Schreiben vom 16.05.2007 und 02.06.2007 

Ihr Schreiben vom 12.06.2007 

3. Zustellung am 30.08.2007 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 28.06.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Herrn Dr. Patrick Ebbing 

 

Telefax 0211 475 2488 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J. R. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.04.2007 gegen Herrn R. S. 

Meine Schreiben vom 16.05.2007 und 02.06.2007 

Ihr Schreiben vom 12.06.2007 

4. Zustellung am 26.09.2007 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 28.06.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Herrn Dr. Patrick Ebbing 

 

Telefax 0211 475 2488 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J. R. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.04.2007 gegen Herrn R. S. 

Meine Schreiben vom 16.05.2007 und 02.06.2007 

Ihr Schreiben vom 12.06.2007 

5. Zustellung am 24.10.2007 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 







 

Seite 1/2  

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 03.11.2007 
 Tel. 0176 51589575 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Herren Jürgen Büssow/Jürgen Riesenbeck 
Regierungspräsident/Regierungsvizepräsident 
Telefax 0211 475 2956 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.11.2005 gegen Herrn R. S. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 12.12.2005 gegen Herrn R. S. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.12.2005 gegen Herrn J. R. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 14.12.2005 gegen Herrn H. K. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 18.04.2006 gegen Herrn R. S. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 24.04.2006 gegen Herrn A. P. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T.S. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J.R. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.04.2007 gegen Herrn R.S. 
Dienstaufsichtsbeschwerde vom 03.06.2007 gegen Herrn R.S. 

Ihr Schreiben vom 30.10.2007 

Sehr geehrter Herr Büssow! Sehr geehrter Herr Riesenbeck! 

1. Nach Artikel 17 des Grundgesetzes und dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts (1 BvR 
162/51) muß eine Dienstaufsichtsbeschwerde sachlich geprüft und dem Petenten die Art ihrer Erle-
digung mitgeteilt werden. 

2. Zu der Beschwerde vom 03.11.2005 teilte mir die Stadt Oberhausen mit Schreiben vom 
13.12.2005 mit, ich sei nicht selbst betroffen und daher werde die Beschwerde inhaltlich nicht be-
antwortet. 

3. Damit ist die Dienstaufsichtsbeschwerde also nicht beantwortet, denn die Beantwortung wurde ja 
abgelehnt, weil ich nicht betroffen sei. 

4. Darauf lieferte ich der Stadt Oberhausen und der Bezirksregierung Düsseldorf die Vollmacht der 
Familie Geiselbacher vom 08.05.2006 nach. Nach § 14 Verwaltungsverfahrensgesetz kann sich je-
der Bürger durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Damit war spätestens ab diesem Zeit-
punkt klar, daß sich die betroffene Familie Geiselbacher selbst beschwerte, mittels des Bevollmäch-
tigten Bomanns. 

5. Trotzdem haben wir die mit Schreiben vom 13.12.2005 abgelehnte inhaltliche Antwort der Stadt 
Oberhausen nicht bekommen. Es blieb beim ablehnenden Schreiben vom 13.12.2005. Damit ver-
stößt die Stadt gegen geltendes Recht (s. o. Punkt 1.). 

6. Ebenso verhält es sich mit den übrigen Dienstaufsichtsbeschwerden vom 12.12.2005, 13.12.2005, 
14.12.2005, 18.04.2006, 24.04.2006, 15.03.2007, 16.03.2007, 13.04.2007 und 03.06.2007. Auch 
hier ging keine Antwort der Stadt Oberhausen ein. Hier blieb es ebenfalls beim Schreiben vom 
13.12.2005, mit dem eine Beantwortung abgelehnt wurde (s. o. Punkt 2.). 

Auch die Beschwerden, bei denen Familie Bomanns selbst betroffen ist (Bolzplatz Roßbachstraße), 
wurden nicht beantwortet. 
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Familie Geiselbacher und Familie Bomanns haben bis dato von der Stadt Oberhausen genau die 
Antwort bekommen, die sie bekommen hätten, wenn sie nicht betroffen wären: nämlich gar keine (s. 
o. Punkt 3.). 

Von der Stadt Oberhausen bekommt man also keine Stellungnahme, wenn man nicht betroffen ist. 
Und wenn man doch betroffen ist? Richtig: dann bekommt man auch keine Antwort. 

7. Ihre Mitarbeiter Miriam Tien, Dr. Natascha Linzenich und Dr. Patrick Ebbing haben bis heute 
nicht dafür gesorgt, daß die Stadt Oberhausen zu den Beschwerden inhaltlich Stellung nimmt (s. o. 
das ablehnende Schreiben vom 13.12.2005!). 

8. Dr. Linzenich und Miriam Tien wandten als Amtsträger bei der Entscheidung einer Rechtssache 
geltendes Recht falsch an, zum Vorteil der Stadt Oberhausen und zum Nachteil der Familien Bo-
manns und Geiselbacher. Sie setzten sich über Artikel 17 des Grundgesetzes, das Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts 1 BvR 162/51 und § 14 Verwaltungsverfahrensgesetz hinweg. Sie taten dies 
nicht irrtümlich, sondern mit vollem Wissen. 

9. Die Stadt Oberhausen weigerte sich, die Namen der Bereitschaftsbeamten offenzulegen, die nicht 
am Bolzplatz einschritten. Auch hier verstieß die Stadt gegen geltendes Recht. Miriam Tien und Dr. 
Linzenich blieben beharrlich untätig und forderten die Stadt nicht zur Preisgabe der Namen auf. Ich 
habe die Namen inzwischen über ein Gerichtsverfahren ans Licht gebracht. Ich brauchte dazu noch 
nicht einmal eine Vollmacht der Familie Geiselbacher. Unglaublich: Ihre Mitarbeiterinnen enthiel-
ten den Betroffenen und Geschädigten selbst Daten vor, die jeder Außenstehende erfahren darf! 
Rechtsstaatlichkeit und Transparenz sind für Dr. Linzenich und Miriam Tien Fremdwörter. 

10. Sie, Herr Riesenbeck, fühlen sich als stellvertretender Behördenleiter nun berufen, Ihre Bedien-
steten in Schutz zu nehmen. Bedienstete wohlgemerkt, die sich nicht an Recht und Gesetz halten (s. 
o.). Sie sprechen von Fürsorge für Ihre Mitarbeiter. Die betroffenen Bürger klammern Sie aus Ihren 
Betrachtungen aus. Sie wollen den Eindruck erwecken, Ihre Mitarbeiter seien die Geschädigten und 
nicht die Familien Geiselbacher und Bomanns. 

Sie beschweren sich darüber, daß ich Ihnen Post zustelle und Sie an unerledigte (s. o. 7.!) Verfahren 
erinnere. Was wollen Sie mit Ihrem Brief erreichen? Sollen wir freiwillig auf unser grundgesetzlich 
verbrieftes Petitionsrecht verzichten? Es sind Ihre Bediensteten Dr. Linzenich, Miriam Tien und Dr. 
Patrick Ebbing, die dem Abschluß unseres Schriftverkehrs im Weg stehen, denn sie fordern die 
Stadt Oberhausen nicht zur Stellungnahme auf (siehe oben Punkt 2.). 

Es steht gar nicht in meiner Macht, den begonnenen Schriftverkehr zu beenden, bevor mir eine in-
haltliche Antwort der Stadt Oberhausen vorliegt (die mit Schreiben vom 13.12.2005 abgelehnt 
wurde, s. o. Punkt 2.). Mit jedem mißachteten Empfang meiner Anträge laden Ihre Mitarbeiter mehr 
Schuld auf sich. 

Das Innenministerium Nordrhein-Westfalen erhält eine Durchschrift dieses Schreibens. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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 46149 Oberhausen 
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Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Herrn Dr. Patrick Ebbing 

 

Telefax 0211 475 2488 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J. R. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.04.2007 gegen Herrn R. S. 

Meine Schreiben vom 16.05.2007 und 02.06.2007 

Ihr Schreiben vom 12.06.2007 

6. Zustellung am 21.11.2007 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Herrn Dr. Patrick Ebbing 

 

Telefax 0211 475 2488 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J. R. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.04.2007 gegen Herrn R. S. 

Meine Schreiben vom 16.05.2007 und 02.06.2007 

Ihr Schreiben vom 12.06.2007 

7. Zustellung am 19.12.2007 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Herrn Dr. Patrick Ebbing 

 

Telefax 0211 475 2488 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J. R. 
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8. Zustellung am 16.01.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J. R. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 13.04.2007 gegen Herrn R. S. 

Meine Schreiben vom 16.05.2007 und 02.06.2007 

Ihr Schreiben vom 12.06.2007 

9. Zustellung am 14.02.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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10. Zustellung am 14.03.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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11. Zustellung am 12.04.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 



 

Seite 2/2  

Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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12. Zustellung am 07.05.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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13. Zustellung am 05.06.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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14. Zustellung am 23.07.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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Meine Schreiben vom 16.05.2007 und 02.06.2007 

Ihr Schreiben vom 12.06.2007 

15. Zustellung am 28.08.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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16. Zustellung am 27.09.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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17. Zustellung am 28.10.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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18. Zustellung am 20.11.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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19. Zustellung am 19.12.2008 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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20. Zustellung am 17.01.2009 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 



 

Seite 1/2  

Alfred Bomanns Roßbachstraße 15 
 46149 Oberhausen 
 28.06.2007 

Alfred Bomanns · Roßbachstr. 15 · 46149 Oberhausen 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Herrn Dr. Patrick Ebbing 

 

Telefax 0211 475 2488 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 15.03.2007 gegen Herrn T. S. 

Dienstaufsichtsbeschwerde vom 16.03.2007 gegen Herrn J. R. 

Meine Schreiben vom 16.05.2007 und 02.06.2007 

Ihr Schreiben vom 12.06.2007 

21. Zustellung am 22.02.2009 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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22. Zustellung am 11.03.2009 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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23. Zustellung am 10.04.2009 

Sehr geehrter Herr Dr. Ebbing! 

Mit meinen obengenannten Schreiben hatte ich bei der Bezirksregierung beantragt, daß sie die Stadt 

Oberhausen auffordert, die vorgelegten Dienstaufsichtsbeschwerden zu prüfen und uns das Ergebnis 

schriftlich mitzuteilen. 

In Ihrem Antwortschreiben verweisen Sie uns auf den Rechtsweg. Wir sollen also gegen die Zuläs-

sigkeit der Bolzplätze bzw. die Intensität der Nutzung klagen. Sie lehnen es ab, die Stadt Oberhau-

sen zu veranlassen, zu den Dienstaufsichtsbeschwerden Stellung zu nehmen. 

Selbstverständlich können wir vor dem Verwaltungsgericht gegen die Bolzplätze klagen und werden 

es wahrscheinlich auch demnächst tun. Das ist uns seit langem bekannt; aber eine Klage will gut 

vorbereitet sein. 

Das hat aber nichts mit den bereits begangenen Dienstpflichtverletzungen zu tun! 

Ihre Ausführungen gehen am Thema vorbei. 

Eine Dienstaufsichtsbeschwerde ist ein an die übergeordnete Behörde gerichteter Antrag, eine Ent-

scheidung oder ein Verhalten eines Beamten in bezug auf seine Person sachlich oder dienstrechtlich 

auf seine Richtigkeit zu überprüfen. 

In den vorliegenden Fällen geht es um die Entscheidung der Beamten, die von der Polizei benach-

richtigt wurden und den Einsatz verweigerten, obwohl sie dafür zuständig waren. Diese Dienst-

pflichtverletzungen haben stattgefunden. 

Anders gesagt: Die Stadt Oberhausen könnte morgen alle Bolzplätze schließen, dann wären zukünf-

tige Störungen abgestellt, aber die Stellungnahme des Oberbürgermeisters zu den Dienstpflichtver-

letzungen würde trotzdem noch ausstehen. Die Amtspflichtverletzungen (verweigerte Einsätze) 

können durch eine künftige Schließung der Bolzplätze nicht rückgängig gemacht werden. Anwohner 

wurden gesundheitlich geschädigt. Es ist unumstritten, daß Lärm krank macht. Dienstrechtliche 

Konsequenzen gegen die Beamten kommen in Frage. Es besteht Wiederholungsgefahr. 
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Wenn sich der Prozeß gegen den Bolzplatz über ein, zwei oder drei Jahre hinzieht, ist es doch uner-

läßlich, daß die Ordnungskräfte inzwischen bei Ruhestörungen zum Bolzplatz kommen und daß der 

Oberbürgermeister sich dazu äußert, ob er sie dazu verpflichten möchte. 

Ich habe die Bezirksregierung nicht gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, ihre Bolzplätze zu 

schließen, anders zu betreiben oder die Ordnungskräfte zum Bolzplatz zu schicken. Diese Anträge 

könnten in der Tat Gegenstand des von Ihnen vorgeschlagenen Gerichtsverfahrens sein, mit dem die 

Bezirksregierung nichts zu tun hätte. 

Ich habe die Bezirksregierung vielmehr gebeten, die Stadt Oberhausen aufzufordern, die Dienstauf-

sichtsbeschwerden zu beantworten. Dies ist Ihre ureigene Pflicht als kommunale Aufsichtsbehörde! 

Am 22.04.1953 entschied das Bundesverfassungsgericht (1 BvR 162/51): 

„Das Grundrecht des Artikels 17 GG verleiht demjenigen, der eine zulässige Petition einreicht, 

ein Recht darauf, daß die angegangene Stelle die Eingabe nicht nur entgegennimmt, sondern 

auch sachlich prüft und dem Petenten zumindest die Art der Erledigung schriftlich mitteilt.“ 

Auf Ihrer eigenen Internetseite steht unter dem Stichwort „Eingaben und Beschwerden im kommu-

nalen Bereich“: 

„Nach der Gemeindeordnung für das Land NRW ist der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte (d. 

h. Oberbürgermeister, Bürgermeister, Landrat) Dienstvorgesetzter der bei einer Kommune be-

schäftigten Beamten, Angestellten und Arbeiter. In dieser Eigenschaft hat er/sie auch über eine 

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Bediensteten zu entscheiden.“ 

Ich erhalte also meinen Antrag aufrecht, daß Sie Oberbürgermeister Klaus Wehling nun dazu auf-

fordern. 

Hochachtungsvoll 

 
Alfred Bomanns 
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